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Protokoll 
 

 

über die am 13. Oktober 2015 von 18.00 Uhr bis 21.40 Uhr im Sitzungszimmer des Kommunal-

zentrums unter dem Vorsitz von Bürgermeister Mag. Stefan Seiwald abgehaltene 

 

 

53. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2010 – 2016) 

 

 

Anwesend: Hubert Almberger, Christine Bernhofer, Mag. (FH) Michael Danzl,  

Mag. Helga Embacher, Alois Foidl, August Golser, Johann Grander,  

Christine Gschnaller, Andrea Hauser, Manfred Kecht, Heribert Mariacher, 

Doris Reiter, Leo Resch, Robert Steger, Franz Viertl, Peter Wallner (ab 

18.30 Uhr), Dr. Georg Zimmermann 

 

Entschuldigt: Simon Aschaber (Ersatz: Franz Viertl [entschuldigt auch das Ersatzmitglied 

Carlos Kammerlander]), Renate Kammerlander (Ersatz: Mag. (FH) Michael 

Danzl), Mag. Leo Hofinger (einberufenes Ersatzmitglied unentschuldigt), 

Ing. Manfred Keuschnigg (Ersatz: Doris Reiter) 

 

Nicht entschuldigt: Andreas Krepper 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 

 

 

www.st.johann.tirol 

 

 

  

Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol 
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Tagesordnung 

(nach Reduktion) 

 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

 Präsentation: „Wirtschaftspark St. Johann in Tirol“ (Vortragende: Dipl.-Ing. Gottfried 

Heugenhauser und Dipl.-Ing. Wilfried Filzer) 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Abschluss eines Tauschvertrags mit Johann Burgstaller und Gertraud Prem und Vornahme 

der erforderlichen Inkamerierungen 

2) Abschluss von Verträgen mit Anton Lindner und anderen und Vornahme der erforderlichen 

In- und Exkamerierungen 

3) Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2016: Festlegung der Anzahl der Beisitzer der Ge-

meindewahlbehörde und der Sprengelwahlbehörden 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Änderung des Raumordnungskonzepts im Bereich der Gst. 2794/5, 2794/7 und 2821/4, 

2821/5 und 2821/6 (3 Sixty 5 hotel network group GmbH, Günther Trausnitz, Gebhard 

Fink und Rupert Sebastian Oblasser) 

2) Änderungen des Flächenwidmungsplans:  

a) Gst. 2794/5, 2794/7 und 2821/4 (3 Sixty 5 hotel network group GmbH und Günther 

Trausnitz) 

b) Gst. 3410/68, 3425/1 und 3425/2 (Ulmbichlweg) 

c) Gst. 2171/2 und 2183 (Andreas Kröll) 

3) Erlassung von Bebauungsplänen: 

a) Gst. 2794/5, 2794/7, 2821/4, 2821/5 und 2821/6 (3 Sixty 5 hotel network group 

GmbH, Günther Trausnitz, Gebhard Fink und Rupert Sebastian Oblasser) 

 

2) Finanzausschuss 

1) Ausschreibung von Gemeindeabgaben 

2) Neufestsetzung von Tarifen und Beiträgen 
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3) Genehmigung von Abweichungen gegenüber dem Jahresvoranschlag und von in diesem 

Zusammenhang erforderlichen Kontotransfers 

 

3) Überprüfungsausschuss 

1) Bericht über die 36. Überprüfungsausschusssitzung 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

V. Beratung über die Beteiligung der Gemeinde an Gesellschaften 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

Am Beginn der Sitzung sind 17 Gemeinderäte anwesend. 

 

Der Bürgermeister setzt die Verhandlungsgegenstände III.1.3.b) und III.1.3.c) Bauausschuss: Er-

lassung von Bebauungsplänen: Gst. 106/11 (Sonja Tiefenbacher) und Gst. 502/25, 502/26, 

502/43 und 502/54 (Mag. Balthasar Rass/Andreas Schwaiger) von der Tagesordnung ab. Ein 

Widerspruch gemäß § 43 Abs 3 lit a TGO 2001 erfolgt nicht. 

 

 Präsentation: „Wirtschaftspark St. Johann in Tirol“ (Vortragende: Dipl.-Ing. Gottfried 

Heugenhauser und Dipl.-Ing. Wilfried Filzer) 

 

Der Bürgermeister ist vom präsentierten „Wirtschaftspark St. Johann in Tirol“ betroffen 

und übergibt daher zu diesem Tagesordnungspunkt den Vorsitz an Dr. Georg Zimmer-

mann. 

 

Dipl.-Ing. Gottfried Heugenhauser und Dipl.-Ing. Wilfried Filzer erläutern anschließend 

mithilfe einer .pdf-Datei den „Wirtschaftspark St. Johann in Tirol“. Auszüge aus der Datei 

sind diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage A angehängt. 

 

Peter Wallner kommt um 18.30 Uhr zur Sitzung. Es sind 18 Gemeinderäte anwesend. 
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II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Abschluss eines Tauschvertrags mit Johann Burgstaller und Gertraud Prem und Vornahme 

der erforderlichen Inkamerierungen 

 

Beschluss (18:0): 

 

Der Abschluss des Tauschvertrags mit Johann Burgstaller und Gertraud Prem laut Anlage B 

dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

Beschluss (18:0): 

 

Die Trennstücke 5 und 6 laut Anlage C dieses Gemeinderatsprotokolls sollen in das öffentli-

che Gut der Gemeinde (Straßen und Wege) aufgenommen werden. 

 

2) Abschluss von Verträgen mit Anton Lindner und anderen und Vornahme der erforderlichen 

In- und Exkamerierungen 

 

Beschluss (18:0): 

 

Der Abschluss des Schenkungsvertrags mit Tausch zwischen Anton Lindner, Sonja Fank-

hauser, Margit Millinger und der Marktgemeinde St. Johann in Tirol als Verwalterin des öf-

fentlichen Gutes (Straßen und Wege) unter Beitritt von Michael Hirnsberger laut Anlage D 

dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

Beschluss (18:0): 

 

Der Abschluss des Vertrags zwischen der Marktgemeinde St. Johann in Tirol und Anton 

Lindner laut Anlage E dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

Beschluss (18:0): 

 

Die Trennstücke 8, 10, 11, und 14 laut Anlage F dieses Gemeinderatsprotokolls sollen in das 

öffentliche Gut der Gemeinde (Straßen und Wege) aufgenommen werden. 

 

Die Trennstücke 6, 7 und 9 laut Anlage F dieses Gemeinderatsprotokolls sollen aus dem öf-

fentlichen Gut der Gemeinde (Straßen und Wege) entlassen werden. 

 



827 
 

 

3) Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2016: Festlegung der Anzahl der Beisitzer der Ge-

meindewahlbehörde und der Sprengelwahlbehörden 

 

Beschluss (18:0): 

 

Die Anzahl der Beisitzer der Gemeindewahlbehörde wird gemäß § 13 Abs 3 TGWO 1994 mit 

acht festgelegt. 

 

Beschluss (18:0): 

 

Die Anzahl der Beisitzer der Sprengelwahlbehörden wird gemäß § 14 Abs 3 TGWO 1994 mit 

drei festgelegt. 

 

Beschluss (18:0): 

 

Gemäß § 17 Abs 1 TGWO 1994 werden die Beisitzer der örtlichen Wahlbehörden unter Be-

rücksichtigung der verhältnismäßigen Stärke der Gemeinderatsparteien auf diese wie folgt 

aufgeteilt: 

 

 Gemeindewahlbehörde 

 

  geteilt durch Bürgermeisterliste JU-ST SPÖ GRÜNE SOLI FPÖ 

Stimmen 
 

2.134 598 321 443 402 362 

Mandate 1 10 (1) 3 (4) 1 2 (7) 2 (8) 1 

Mandate 2 5 (2) 1,5 0,5 1 1 0,5 

Mandate 3 3,33 (3) 1 0,33 0,67 0,67 0,33 

Mandate 4 2,5 (5) 0,75 0,25 0,5 0,5 0,25 

Mandate 5 2 (6) 0,6 0,2 0,4 0,4 0,2 

 

 Sprengelwahlbehörden 

 

  geteilt durch Bürgermeisterliste JU-ST SPÖ GRÜNE SOLI FPÖ 

Stimmen 
 

2.134 598 321 443 402 362 

Mandate 1 10 (1) 3 1 2 2 1 

Mandate 2 5 (2) 1,5 0,5 1 1 0,5 

Mandate 3 3,33 (3) 1 0,33 0,67 0,67 0,33 

Mandate 4 2,5 0,75 0,25 0,5 0,5 0,25 

Mandate 5 2 0,6 0,2 0,4 0,4 0,2 
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 Sonderwahlbehörde 

 

  geteilt durch Bürgermeisterliste JU-ST SPÖ GRÜNE SOLI FPÖ 

Stimmen 
 

2.134 598 321 443 402 362 

Mandate 1 10 (1) 3 1 2 2 1 

Mandate 2 5 (2) 1,5 0,5 1 1 0,5 

Mandate 3 3,33 (3) 1 0,33 0,67 0,67 0,33 

Mandate 4 2,5 0,75 0,25 0,5 0,5 0,25 

Mandate 5 2 0,6 0,2 0,4 0,4 0,2 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Änderung des Raumordnungskonzepts im Bereich der Gst. 2794/5, 2794/7 und 2821/4, 

2821/5 und 2821/6 (3 Sixty 5 hotel network group GmbH, Günther Trausnitz, Gebhard 

Fink und Rupert Sebastian Oblasser) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers projiziert 

werden. 

 

Der von diesem Tagesordnungspunkt betroffene Bürgermeister ist abwesend. Dr. Georg 

Zimmermann hat den Vorsitz inne. 

 

Beschluss (16:1): [Bgm. Mag. Stefan Seiwald abwesend] 

 

Bei den Gst. 2794/5, 2794/7, 2821/4, 2821/5 und 2821/6 erfolgt nachstehende Änderung 

des örtlichen Raumordnungskonzepts der Marktgemeinde St. Johann in Tirol: 

 

 Ausweisung eines baulichen Entwicklungsbereichs für überwiegende gewerbliche 

Nutzung in Kombination mit Wohnnutzung mit folgenden Festlegungen: Indexziffer 

M 5, Zeitstufe ZA, zwingende Erlassung eines Bebauungsplans (B!) gemäß dem 

Verordnungstext zum örtlichen Raumordnungskonzept. Die Verkehrserschließung 

des gesamten Bereichs hat durch eine gemeinsame Zufahrt zur Landesstraße in 

Abstimmung mit der Landesstraßenverwaltung zu erfolgen. 

 Festlegung der Indexziffer M 5: Gemischte Nutzungsstruktur aus gewerblichen Nut-

zungen und teilweiser Wohnnutzung in den Obergeschoßen. Im Zuge der Flächen-

widmung sind vorzugsweise Widmungen als Sonderflächen für Widmungen mit Teil-

festlegungen vorzunehmen, wobei die Erdgeschoßebene rein gewerblichen, wohn-
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verträglichen Nutzungen vorzubehalten ist. Im Rahmen der gewerblichen Nutzun-

gen sind Sonderflächen für Einkaufszentren des Typs B gemäß Anhang zu §§ 8, 

48a und 49 TROG 2011 zulässig. 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage G dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, welche 

einen Bestandteil dieses Beschlusses bildet. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des 

Entwurfs gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende Änderung; die-

ser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stel-

lungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hiezu berechtigten Person 

oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

2) Änderungen des Flächenwidmungsplans:  

a) Gst. 2794/5, 2794/7 und 2821/4 (3 Sixty 5 hotel network group GmbH und Günther 

Trausnitz) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsge-

genstandes mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers pro-

jiziert werden. 

 

Der von diesem Tagesordnungspunkt betroffene Bürgermeister ist abwesend.  

Dr. Georg Zimmermann hat den Vorsitz inne. 

 

Beschluss (16:1): [Bgm. Mag. Stefan Seiwald abwesend] 

 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde 

St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung der Gst. 2794/5, 2794/7 und 2821/4 von beschränktem Mischgebiet 

(§ 40 Abs 6 TROG 2011) in Sonderfläche für Widmungen mit Teilfestlegungen  

(§ 51 TROG 2011), Festlegung des Zählers: 11 

o Festlegungen für das Erdgeschoß: Sonderfläche Einkaufszentrum, zu-

lässiger Betriebstyp: B, zulässiges Höchstausmaß der Kundenfläche: 

2.230 m², Angebot von Lebensmitteln: ja, zulässiges Höchstausmaß je-

nes Teils der Kundenfläche, auf dem Lebensmittel angeboten werden 

dürfen: 450 m², Festlegung des Zählers: 9 
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o Festlegungen für das erste Obergeschoß: Allgemeines Mischgebiet  

(§ 40 Abs 2 TROG 2011) und beschränktes Mischgebiet (§ 40 Abs 6 

TROG 2011) 

o Festlegungen für das zweite Obergeschoß: Allgemeines Mischgebiet  

(§ 40 Abs 2 TROG 2011) 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage H dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung 

des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende Ände-

rung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Aufle-

gungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hiezu be-

rechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

b) Gst. 3410/68, 3425/1 und 3425/2 (Ulmbichlweg) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsge-

genstandes mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers pro-

jiziert werden. 

 

Beschluss (17:0): [Peter Wallner abwesend] 

 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde 

St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3410/68 von örtlicher Verkehrsfläche (§ 53 

TROG 2011) in Wohngebiet (§ 38 Abs 1 TROG 2011) 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3410/68 von Freiland (§ 41 TROG 2011) in 

Wohngebiet (§ 38 Abs 1 TROG 2011) 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3425/1 von Freiland (§ 41 TROG 2011) in 

Wohngebiet (§ 38 Abs 1 TROG 2011) 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3425/2 von örtlicher Verkehrsfläche (§ 53 TROG 

2011) in Wohngebiet (§ 38 Abs 1 TROG 2011) 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3425/2 von Freiland (§ 41 TROG 2011) in 

Wohngebiet (§ 38 Abs 1 TROG 2011) 
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 Umwidmung eines Teils des Gst. 3425/2 von Wohngebiet (§ 38 Abs 1 TROG 

2011) in Freiland (§ 41 TROG 2011) in  

 

Der Planungsbereich ist in Anlage I (Ida) dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung 

des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende Ände-

rung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Aufle-

gungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hiezu be-

rechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

c) Gst. 2171/2 und 2183 (Andreas Kröll) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsge-

genstandes mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers pro-

jiziert werden. 

 

Beschluss (18:0): 

 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde 

St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 2171/1 und der Gst. 2171/2 und 2183 von Son-

derfläche für Hofstellen (§§ 44 iVm 43 Abs 7 TROG 2011 – standortgebunden) in 

Sonderfläche für Hofstellen (§ 44 TROG 2011), Festlegung nach § 43 TROG 2011 

oder Hofstelle mit Erhöhung der zulässigen Wohnnutzfläche (§ 43 Abs 7, stand-

ortgebunden), Festlegung der Erläuterung: Hofstelle mit höchstens 380 m² Wohn-

nutzfläche, Festlegung des Zählers: 1 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage J (Julius) dieses Gemeinderatsprotokolls ersicht-

lich, welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung 

des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende Ände-

rung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Aufle-

gungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hiezu be-
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rechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

3) Erlassung von Bebauungsplänen: 

a) Gst. 2794/5, 2794/7, 2821/4, 2821/5 und 2821/6 (3 Sixty 5 hotel network group 

GmbH, Günther Trausnitz, Gebhard Fink und Rupert Sebastian Oblasser) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsge-

genstandes mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers pro-

jiziert werden. 

 

Der von diesem Tagesordnungspunkt betroffene Bürgermeister ist abwesend.  

Dr. Georg Zimmermann hat den Vorsitz inne. 

 

Dieser Verhandlungsgegenstand wird nach Tagesordnungspunkt III.1.2.a) und vor 

Tagesordnungspunkt III.1.2.b) behandelt. 

 

Beschluss (15:1): [Bgm. Mag. Stefan Seiwald, Johann Grander abwesend] 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für die Gst. 2794/5, 2794/7, 2821/4, 2821/5 und 

2821/6 von Dr. Erich Ortner vom 12. Oktober 2015 („20/2015 Wirtschaftspark“) wird 

gemäß § 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier 

Wochen. Gemäß § 66 Abs 2 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die 

Auflegung des Entwurfes nach § 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 gleichzeitig der 

Beschluss über die Erlassung des Bebauungsplans und des ergänzenden Bebau-

ungsplans; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hiezu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

2) Finanzausschuss 

1) Ausschreibung von Gemeindeabgaben 

 

Dr. Georg Zimmermann und Hans Hauser erläutern diesen Tagesordnungspunkt. 

 

Vor dem Hintergrund der hohen Infrastrukturkosten (Erhaltungskosten) für die Gemeinde 

spricht sich Johann Grander bei Freizeitwohnsitzen hinsichtlich der Wasserbenützungs-

gebühr für die Einführung einer jedenfalls vorzuschreibenden „Mindestgebühr“ aus. 
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Beschluss (18:0): 

 

Verordnung 

 

§ 1. (1) Aufgrund der in der Rubrik „Nähere Ausführungen/Rechtsgrundlagen“ (Anlage zu 

§ 1) näher bezeichneten Normen werden nachstehende Gemeindeabgaben (Steuern, 

Gebühren und Beiträge) ausgeschrieben. 

 

(2) In der Rubrik „Nähere Ausführungen/Rechtsgrundlagen“ (Anlage zu § 1) ohne Anga-

be von Normen angeführte Positionen, welche die Gebührenpflicht für die Benützung von 

Gemeindeeinrichtungen und -anlagen, die für Zwecke der öffentlichen Verwaltung betrie-

ben werden, wie Wasserversorgungsanlagen, Abwasserbeseitigungsanlagen, öffentliche 

Müllabfuhr, Behandlungsanlagen und Deponien, Friedhöfe, Märkte, Viehmärkte, öffentli-

che Wäg- und Messanstalten, zum Inhalt haben, stützen sich auf das Finanzausgleichs-

gesetz 2008, auf das Tiroler Abfallgebührengesetz, das Tiroler Schulorganisationsgesetz 

1991 sowie auf bestehende Verordnungen der Marktgemeinde St. Johann in Tirol (Fried-

hof-, Kanal- und Wassergebührenordnung). 

 

§ 2. Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2016 in Kraft. 

 

Anlage zu § 1: 

 

Abgaben-

art 

Beträge 

in EUR 
Nähere Ausführungen/Rechtsgrundlagen 

Grundsteuer A  500 v.H. des Messbetrages/§§ 14, 15 FAG 2008 

Grundsteuer B  500 v.H. des Messbetrages/§§ 14, 15 FAG 2008 

Kommunal-

steuer 

 nach Maßgabe des Kommunalsteuergesetzes 1993, dies sind  

3 v.H. der Bemessungsgrundlage gemäß § 9 leg cit/§ 14 FAG 2008 

Lohnsummen-

steuer 

 1.000 v.H. des Messbetrages, dies sind 2 v.H. der Lohnsumme/ 

§ 13 FAG 1989 (für Restzahlungen aus Vorjahren) 

Hundesteuer  

66,80 

154,00 

308,00 

 

19,80 

§ 15 Abs 3 Z 2 FAG 2008 

1. Hund/Jahr 

2. Hund/Jahr 

3. Hund/Jahr 

Tiroler Hundesteuergesetz: 

Wachhunde/Jahr sowie Hunde, die in Ausübung eines Berufes oder 

Erwerbes gehalten werden/Jahr 

Im Übrigen gilt die die Verordnung des Gemeinderates vom  

23. November 2004 zu Tagesordnungspunkt V.3.a): „Ausschrei-

bung von Gemeindeabgaben (Hundesteuern)“ 
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Gebrauchsab-

gabe 

 § 14 FAG 2008 

6 v.H. der Bemessungsgrundlage gemäß § 4 Tiroler Gebrauchsab-

gabegesetz 

Erschließungs-

beitragssatz 

6,83 = 3,5 v.H. des Erschließungskostenfaktors der Marktgemeinde  

St. Johann in Tirol gemäß § 1 der Verordnung der Tiroler Landes-

regierung vom 16. Dezember 2014 über die Festlegung der Er-

schließungskostenfaktoren iVm § 5 Abs 2 Tiroler Verkehrsauf-

schließungsabgabengesetz 2011. Der Erschließungskostenfaktor 

der Marktgemeinde St. Johann in Tirol beträgt EUR 195,00. Der 

Erschließungsbeitragssatz von EUR 6,83 wird der Berechnung des 

Bauplatzanteiles (Produkt aus der Fläche des Bauplatzes in Quad-

ratmetern und 150 v.H. des Erschließungsbeitragssatzes –  

§ 9 Abs 2 Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 2011) 

sowie der Berechnung des Baumassenanteils im Sinne des § 9 Abs 

3 Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 2011 zugrunde 

gelegt. 

Ausgleichsab-

gabe für Ab-

stellmöglichkei-

ten im Sinne 

des § 5 Abs 1  

1. Fall Tiroler 

Verkehrsauf-

schließungsab-

gabengesetz 

2011* 

 

3.900,00 = 2.000 v.H. des Erschließungskostenfaktors der Marktgemeinde  

St. Johann in Tirol gemäß § 1 der Verordnung der Tiroler Landes-

regierung vom 16. Dezember 2014 über die Festlegung der Er-

schließungskostenfaktoren iVm § 5 Abs 2 Tiroler Verkehrsauf-

schließungsabgabengesetz 2011. Der Erschließungskostenfaktor 

der Marktgemeinde St. Johann in Tirol beträgt EUR 195,00. 

* § 5 Abs 1 leg cit lautet: 

„Die Ausgleichsabgabe beträgt für jede Abstellmöglichkeit, für 

die eine Befreiung erteilt wird, das Zwanzigfache, wenn jedoch 

aufgrund des § 8 Abs. 1 vierter und fünfter Satz der Tiroler Bauord-

nung 2011 oder einer Verordnung nach § 8 Abs. 5 zweiter und 

dritter Satz der Tiroler Bauordnung 2011 Parkdecks oder unterirdi-

sche Garagen errichtet werden müssen, das Sechzigfache des 

Erschließungskostenfaktors.“ 

Ausgleichsab-

gabe für Ab-

stellmöglichkei-

ten im Sinne 

des § 5 Abs 1  

2. und 3. Fall 

Tiroler Ver-

kehrsaufschlie-

ßungsabga-

bengesetz 

2011* 

11.700,00 = 6.000 v.H. des Erschließungskostenfaktors der Marktgemeinde  

St. Johann in Tirol gemäß § 1 der Verordnung der Tiroler Landes-

regierung vom 16. Dezember 2014 über die Festlegung der Er-

schließungskostenfaktoren iVm § 5 Abs 2 Tiroler Verkehrsauf-

schließungsabgabengesetz 2011. Der Erschließungskostenfaktor 

der Marktgemeinde St. Johann in Tirol beträgt EUR 195,00. 

* § 5 Abs 1 leg cit lautet: 

„Die Ausgleichsabgabe beträgt für jede Abstellmöglichkeit, für die 

eine Befreiung erteilt wird, das Zwanzigfache, wenn jedoch auf-

grund des § 8 Abs. 1 vierter und fünfter Satz der Tiroler Bau-

ordnung 2011 oder einer Verordnung nach § 8 Abs. 5 zweiter 

und dritter Satz der Tiroler Bauordnung 2011 Parkdecks oder 

unterirdische Garagen errichtet werden müssen, das Sechzig-

fache des Erschließungskostenfaktors.“ 

Wasseran-

schlussgebühr 

3,238 pro m³ Baumasse (inkl. 10 % USt) 

Wasserbenüt- 0,645 pro m³ Wasserverbrauch (inkl. 10 % USt) 
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zungsgebühr 

Jahresgebüh-

ren für die 

Nutzung des 

Wasserzäh-

lers: 

 

 

 

Bearbeitungs-

gebühr 

45,446 

 

98,97 

 

414,059 

1.200,00 

 

 

 

84,104 

Nutzungskapazität 2,5 m³/h [Anschlussdimension: 1“] (inkl. 10 % 

USt) 

Nutzungskapazität 16 m³/h [Anschlussdimension: 6/4“] (inkl. 10 % 

USt) 

Nutzungskapazität: 100 m³/h [DN 80] (inkl. 10 % USt) 

Nutzungskapazität 100 m³/h/2,5 m³/h [Anschlussdimension: DN 80 

mm] (inkl. 10 % USt) – Verbundzähler 

 

 

Bearbeitungsgebühr für manuelle Zählerablesungen 

Kanalan-

schlussgebühr 

7,618 pro m³ Baumasse (inkl. 10 % USt) 

Kanalbenüt-

zungsgebühr 

(für ungeklärte 

Abwässer) 

2,266 pro m³ Wasserverbrauch (inkl. 10 % USt) 

Oberflächen-

wässer 

Anschlussge-

bühr 

Benützungsge-

bühr 

 

 

 

6,16 

 

0,515 

 

 

 

einmalig pro m² abflussrelevanter Fläche (inkl. 10 % USt) 

 

laufend pro m² abflussrelevanter Fläche (inkl. 10 % Ust) 

Müllabfuhr-

gebühr: 

Grundgebühr 

Sockelbetrag 

Weitere Gebühr 

 

 

 

32,856 

16,253 

0,625 

0,564 

0,513 

7,187 

 

 

pro Punkt (inkl. 10 % USt) 

beinhaltet 26 kg pro Person und Jahr 

pro kg in Tonnen (inkl. 10 % USt) 

pro kg im Großraum-Container (inkl. 10 % USt) 

pro kg bei Selbstanlieferung (inkl. 10 % USt) – inkl. Wiegegebühr 

pro 13-kg-Sack (inkl. 10 % USt) 

Biomüllgebühr 

Grundgebühr 

Gastronomie- 

abfälle (Co-

Fermentation) 

Gartenabfall 

 

22,62 

 

 

0,137 

4,70 

 

pro Person und Jahr = 3 Liter Biomüll/Woche (inkl. 10 % USt) 

 

 

pro kg (inkl. 10 % USt) 

pro 80-Liter-Sack (inkl. 10 % USt) 

Friedhöfe: 

Grabgebüh-

ren/Jahr 

 

 

31,42 

41,88 

105,02 

353,47 

 

 

pro Reihengrab 

pro Familiengrab 

pro Urnennische 

pro Gruft 

Graber-

richtung: 

(Werksvertrag 

vom 29. Okto-

  

 

459,00 

344,00 

 

 

pro Normalgrab 

pro Kindergrab 

 

 

Wertsicherung jeweils zum 1. Jänner des 

nächsten Jahres; Ausgangsbasis: VPI 2010, 
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ber 2002 mit 

Helmuth Tref-

fer) 

654,00 

39,000 

pro Umbettung 

pro Urnennische 

Juni, gerundet auf volle EUR 

Friedhofs-

gebühren: 

Leichenhallen-

benützung 

Kühleinrichtung 

Aufbewahrung 

ohne Kühlein-

richtung 

Obduktions-

raumbenützung 

Grabumran-

dung NFH: 

Einzelgrab 

Familiengrab 

Wiederherstel-

lung nach Öff-

nung 

Sanierungsge-

bühr 

Urnennische 

und Abdeck-

platte 

 

 

 

36,70 

19,70 

 

 

14,40 

 

32,80 

 

 

323,15 

412,49 

 

 

128,89 

 

101,00 

 

 

637,17 

 

 

 

pro Tag 

pro Tag 

 

 

pro Tag 

 

pro Tag 

 

 

einmalig 

einmalig 

 

 

nach jeder Öffnung 

 

für Kirchenfriedhof und Antonifriedhof 

 

 

einmalig 

 

Verpflegungs- 

und Betreu-

ungsbeiträge 

für Schüler im 

Freizeitbereich 

des Betreu-

ungsteils 

Mittagstisch für 

Volksschüler 

Mittagstisch für 

Schüler des 

Sonderpäda-

gogischen 

Zentrums 

Betreuungsbei-

trag 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,50 

 

 

 

 

4,50 

 

35,00 

Gemäß § 99i Abs 2 Tiroler Schulorganisationsgesetz 1991 wird 

bestimmt, dass von der Einhebung des Verpflegungs- und Betreu-

ungsbeitrags im Hinblick auf die Einkommens-, Vermögens- und 

Familienverhältnisse der Unterhaltspflichtigen ganz oder teilweise 

abgesehen werden kann. 

 

 

 

 



837 
 

 

2) Neufestsetzung von Tarifen und Beiträgen 

 

Beschluss (18:0): 

 

Mit Wirksamkeit vom 1. September 2015 (rot markierte Positionen in der folgenden Tabel-

le) bzw. vom 1. Jänner 2016 (restliche Positionen) gelten die nachstehenden Tarife und 

Beiträge: 

 

Position Einheit Entgelt in EUR + USt 

Einsatz von Bediensteten  

Facharbeiter Stunde 44,30 20 % 

Hilfsarbeiter Stunde 31,90 20 % 

Einsatz von Gerätschaften  

Pritschenwagen Stunde 14,80 – 

Kompressor Stunde 23,90 – 

Hobelmaschine Stunde 23,90 – 

Kreissäge Stunde 7,30 – 

Rüttelwalze Stunde 23,90 – 

Rüttelplatte Stunde 5,20 – 

Fahnen/Stangen Tag 5,20 – 

Ehrentribüne Tag 25,30 – 

Mischmaschine Stunde 2,70 – 

Stapler Stunde 56,70 20 % 

Handkreissäge Tag 14,80 – 

Dampfstrahler Stunde 7,30 – 

Mäher Stunde 23,90 – 

Aufzug Tag 14,80 – 

Schlammpumpe Tag 37,80 – 

Stampfer Tag 37,80 – 

Hackarette  Stunde 7,30 – 

Aggregat Tag 37,80 – 

Schneefräse Stunde 19,30 – 

Streukies Sack (25 – 30 kg) 3,40 – 

Hausnummerntafel Stück 64,50 – 

Schnee-Deponie 

2-Achser (10 m³) 13,20 – 

3-Achser (12 m³) 15,80 – 

4-Achser (15 m³) 19,70 – 
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Ausziehschragen Tag 2,80 – 

Absperrgitter (2,5 Laufmeter) Tag 3,00 – 

Verkehrszeichen (Gebrauchsüberlas-

sung gegen Entgelt) Tag 2,50 

– 

Wassertransport mit Tankwagen der 

Freiwilligen Feuerwehr (4 m³) 

Wasser und 

Transport ohne 

Arbeit 47,00 

10 % 

Wassertransport mit Tankwagen der 

Freiwilligen Feuerwehr (6 m³) 

Wasser und 

Transport ohne 

Arbeit 66,90 

10 % 

Hydrantenentnahme pauschal 50,40 10 % 

Benützung von Räumen in Schulen  

Klassenraum für Vereine Stunde 5,20 – 

Klassenraum für Sonstige Stunde 14,90 – 

Turnsaal, Küchen für Vereine Stunde 6,90 – 

Turnsaal, Küchen für Sonstige Stunde 19,80 – 

Aula, Veranstaltung mit Entgelt, von 

welchem die Teilnahme an der Ver-

anstaltung abhängig gemacht wird Veranstaltung 192,00 

– 

Aula, Veranstaltung ohne Entgelt, 

von welchem die Teilnahme an der 

Veranstaltung abhängig gemacht 

wird Veranstaltung 96,30 

– 

Sportplatzbenützung für Schulen und Vereine  

Benützung des Hauptplatzes Trainingseinheit 51,50 – 

Benützung der Trainingsplätze, ohne 

Flutlicht Trainingseinheit 51,50 

– 

Benützung der Trainingsplätze, mit 

Flutlicht Trainingseinheit 72,00 

– 

Benützung sonstiger Einrichtung Trainingseinheit 31,00 – 

Garderobe Trainingseinheit 31,00 – 

Sportplatzbenützung für externe Profivereine  

Benützung des Hauptplatzes Trainingseinheit 359,50 – 

Benützung der Trainingsplätze, ohne 

Flutlicht Trainingseinheit 102,80 

– 

Benützung der Trainingsplätze, mit 

Flutlicht Trainingseinheit 154,20 

– 

Benützung sonstiger Einrichtung Trainingseinheit 51,50 – 
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Garderobe Trainingseinheit 51,50 – 

Beiträge für den Besuch der Kinderbetreuungseinrichtung  

Kindergartenbesuch von dreijährigen 

Kindern (erstes Kind halbtags) Monat 44,01 

10 % 

Kindergartenbesuch von dreijährigen 

Kindern (jedes weitere Kind halbtags 

zusätzlich) Monat 22,50 

10 % 

Kindergartenbesuch von dreijährigen 

Kindern (erstes Kind ganztags) Monat 79,22 

10 % 

Kindergartenbesuch von dreijährigen 

Kindern (jedes weitere Kind ganztags 

zusätzlich) Monat 40,10 

10 % 

Kindergartenbesuch von vier- und 

fünfjährigen Kindern (erstes Kind 

ganztags – halbtags frei) Monat 35,21 

10 % 

Kindergartenbesuch von vier- und 

fünfjährigen Kindern (jedes weitere 

Kind ganztags zusätzlich – halbtags 

frei) Monat 17,60 

10 % 

Kinderkrippenbesuch halbtags, fünf 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 174,72 

10 % 

Kinderkrippenbesuch ganztags, fünf 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 264,84 

10 % 

Kinderkrippenbesuch halbtags, vier 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 140,88 

10 % 

Kinderkrippenbesuch ganztags, vier 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 214,05 

10 % 

Kinderkrippenbesuch halbtags, drei 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 107,05 

10 % 

Kinderkrippenbesuch ganztags, drei 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 163,32 

10 % 
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Sonstiges 

Frühstück im Seniorenheim für Be-

dienstete der Marktgemeinde St. Jo-

hann in Tirol  2,53 

– 

Mittagessen im Seniorenheim für 

Bedienstete der Marktgemeinde St. 

Johann in Tirol  3,58 

– 

Abendessen im Seniorenheim für 

Bedienstete der Marktgemeinde St. 

Johann in Tirol  2,53  

– 

Frühstück im Seniorenheim für An-

gehörige und Sonstige  3,90 

– 

Mittagessen im Seniorenheim für 

Angehörige und Sonstige  6,10 

– 

Abendessen im Seniorenheim für 

Angehörige und Sonstige  3,90 

– 

Meldebücher  25,00 – 

Inserat Gemeindenachrichten  

(schwarzweiß) 

1/1 339,30 20 % 

1/2 203,80 20 % 

Inserat Gemeindenachrichten (fünf-

farbig) 

1/1 420,10 20 % 

1/2 252,00 20 % 

Marktgebühren  

1 Laufmeter = 2 m² pro m² 4,10 20 % 

Marktstand 

Lieferung ohne 

Aufbau 25,30 

20 % 

 Aufbau 21,30 20 % 

 

Aufbau ab drei 

Stände pro Stand 12,80 

20 % 

Marktwagen pro Tag 102,00 20 % 

Marktwagen für den Wochenmarkt pro Tag 22,90 20 % 

Marktwagen für Bauern pro Tag 14,60 20 % 

Transport des Marktwagens für den 

Wochenmarkt pro Transport 23,40 

20 % 
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Beschluss (18:0): 

 

Die Entgelte für das Seniorenheim der Marktgemeinde St. Johann in Tirol werden mit 

Wirksamkeit vom 1. Jänner 2016 wie folgt festgesetzt: 

 

Entgelt 

Einnahmenart 

Beträge in 

EUR (kein 

USt-Anfall) 

Nähere Aufgliederung 

 Wertsicherung: VPI 2010 per Juli des 

Jahres 

Dauerhafte Aufnahme 

Einbettzimmer, Pflege-

stufe 0 

1.195,00 pro Person pro Monat 

Zweibettzimmer, Pflege-

stufe 0 

957,00 pro Person pro Monat 

Einbettzimmer, Pflege-

stufe 1 

1.562,00 pro Person pro Monat, zuzüglich Pfle-

gegeldbeitrag nach § 4 Abs 1 Tiroler 

Pflegegeldgesetz (TPGG) 

Zweibettzimmer, Pflege-

stufe 1 

1.303,00 pro Person pro Monat, zuzüglich Pfle-

gegeldbeitrag nach § 4 Abs 1 Tiroler 

Pflegegeldgesetz (TPGG) 

Einbettzimmer, Pflege-

stufen 2–5 

1.875,00 pro Person pro Monat, zuzüglich Pfle-

gegeldbeitrag nach § 4 Abs 1 Tiroler 

Pflegegeldgesetz (TPGG) 

Zweibettzimmer, Pflege-

stufe 2–5 

1.638,00 pro Person pro Monat, zuzüglich Pfle-

gegeldbeitrag nach § 4 Abs 1 Tiroler 

Pflegegeldgesetz (TPGG) 

Vorübergehende Aufnahme 

Einbettzimmer 106,30 pro Person pro Tag (inklusive Ver-

pflegung und Betreuung) 

Zweibettzimmer 88,60 pro Person pro Tag (inklusive Ver-

pflegung und Betreuung) 

großes Zimmer im Par-

terre 

83,17 Aufschlag 
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3) Genehmigung von Abweichungen gegenüber dem Jahresvoranschlag und von in diesem 

Zusammenhang erforderlichen Kontotransfers 

 

Der Obmann des Überprüfungsausschusses berichtet über die erfolgte Vorprüfung dieses 

Tagesordnungspunktes. 

 

Beschluss (18:0):  

 

Die nachstehenden Abweichungen gegenüber dem Jahresvoranschlag und von in die-

sem Zusammenhang erfolgten Kontotransfers zum Stichtag 31. August 2015 werden ge-

nehmigt: 

 

Position Betrag in EUR 

Mehreinnahmen gegenüber dem Jahresvoranschlag 624.946,44 

Mehrausgaben gegenüber dem Jahresvoranschlag 2.004.228,24 

Rechnerischer Abgang 1.379.281,80 

Vorläufiges Rechnungsergebnis – 983.328,14 

 

3) Überprüfungsausschuss 

1) Bericht über die 36. Überprüfungsausschusssitzung 

 

Der Obmann des Überprüfungsausschusses verliest das Protokoll der 36. Überprüfungs-

ausschusssitzung vom 28. September 2015. 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

Wassernetz. Alois Foidl berichtet über Fortschritte in der Netzerneuerung und der damit einher-

gehenden Verbesserung der Netzqualität (Verringerung der Wasserverluste). Die Gemeinde sei 

in dieser Hinsicht „bestens aufgestellt“. 

 

Zentrum der Jugend. Der Bürgermeister informiert über die bevorstehende Eröffnung des 

„Zentrums der Jugend“ am 20. November 2015. 

 

 

 

 

 

 



843 
 

 

V. Beratung über die Beteiligung der Gemeinde an Gesellschaften 

 

Beschluss (18:0): 

 

Gemäß § 36 Abs 3 TGO 2001 wird die Öffentlichkeit für die Dauer der Beratung Beschlussfas-

sung über den Verhandlungsgegenstand V. Beratung über die Beteiligung der Gemeinde an Ge-

sellschaften ausgeschlossen. 

 

Beschluss: 

 

Die Marktgemeinde St. Johann in Tirol zahlt in ihrer Rolle als Gesellschafterin bei der St. Johan-

ner Bergbahnen Gesellschaft m.b.H. für Bauvorhaben bei den Eichenhofliften in den Jahren 

2016 bis 2030 (fünfzehn Jahre lang) jährlich EUR 450.000,00. Die jährliche Zahlung von  

EUR 450.000,00 entfällt, sofern ein neuer Gesellschafter der St. Johanner Bergbahnen Gesell-

schaft m.b.H. (Investor) die entsprechenden Bauvorhaben finanziert. Der Gemeinderat nimmt zur 

Kenntnis, dass damit eine Änderung der Beteiligungsverhältnisse verbunden ist. 

 

Dieses Protokoll enthält zehn Anlagen. 

 

St. Johann in Tirol, 13. Oktober 2015 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

 

Der Schriftführer:     Gemeinderäte: 
























































